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Wittenberg/MZ/teo. Der Landkreis Wittenberg übernimmt ab sofort im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) die Abfallgrundgebühr für Bezieher von Arbeitslosengeld II sowie auch für Empfänger von Sozialhilfen. Darüber informierte Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) am Dienstag die Presse. Der Landkreis beuge sich mit dieser Entscheidung zwei Urteilen des Sozialgerichtes Dessau, das in beiden Fällen die Arge Wittenberg verpflichtet hatte, die Gebühr als Kosten der Unterkunft anzuerkennen. Auch das Landesverwaltungsamt hatte das in einem Widerspruchsverfahren so gesehen. 
Bislang hatte sich der Landrat diesbezüglichen Forderungen vom Vertreter der Linksfraktion im Sozialausschuss verweigert und erklärt, er wolle dazu die Gerichtsentscheide abwarten. "Das heißt also auch, dass wir auf Berufung verzichten", so Dannenberg am Dienstag.
Es sei eine reine Verwaltungsentscheidung, in die der Kreistag nicht habe einbezogen werden müssen, zumal die dadurch entstehenden Mehrkosten - abzüglich der Zuschüsse beim Bund bleiben von 630 000 Euro rund 200 000 Euro beim Kreis "hängen" - aus der gleichen Haushaltsstelle gedeckt werden können. Der Kreis war nämlich bei der Planung von 10 300 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen, tatsächlich seien es aktuell nur 8 983. In den genannten Kosten enthalten sind bereits Rückzahlungen an Betroffene, die diesbezüglich in den vergangenen Jahren Widerspruch gegen den Bescheid wegen der Nichtanerkennung der Gebühr eingelegt hatten. Aber auch nur diejenigen bekommen Geld aus den Vorjahren zurück. Geld für den Abfallgebührenbescheid von 2008 erhalten indes alle, auch wenn sie ohne Widerspruch bezahlt haben. Dazu muss bei der Arge die Kopie des Bescheids und der Nachweis der Zahlung eingereicht werden. Arge-Kunden, die noch nicht bezahlt haben, müssen eine Abtretungserklärung unterschreiben, dann geht das Geld von der Arge direkt an den Kreis. Auf jeden Fall aber muss sich jeder Betroffene selbst diesbezüglich mit der Arge in Verbindung setzen. 
Man habe erst die Bestätigung des Haushaltes abwarten wollen, begründete Dannenberg, warum die Entscheidung erst jetzt getroffen wurde. 
